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MELCHIOR - ABSCHIEBUNGSHAFT - KOMMENTAR

ANHANG: Entscheidungen im Volltext

Brandenburgisches OLG 

Beschluss vom 04. Dezember 2003

- 8 Wx 42/03 -

Zur Beachtung des § 57 Abs. 2 Satz 4 AuslG bei vorhandenem Reisepass

Zitierweise: Brandenb. OLG v. 04.12.2003 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang

Wortlaut der Entscheidung

8 Wx 42/03

12 T 69/03 Landgericht Frankfurt/Oder

23 XIV 148/03 Amtsgericht Eisenhüttenstadt

Brandenburgisches Oberlandesgericht

Beschluss

In dem Freiheitsentziehungsverfahren

betreffend

....................................................
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hat der 8. Zivilsenat des Brandenburgischen Oberlandesgerichts


unter Mitwirkung ...................


am   4. Dezember 2003

b e s c h l o s s e n :


Auf die weitere sofortige Beschwerde der Betroffenen vom 

         24.11.2003 werden der Beschluss des Amtsgerichts 

         Eisenhüttenstadt vom 13.10.2003 und der Beschluss der 

2. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt/Oder vom 10.11.2003 - im Kostenpunkt - aufgehoben.

Es wird festgestellt, dass die Freiheitsentziehung der Betroffenen in der Zeit vom 13.10.2003 bis zum 10.11.2003 rechtswidrig war.

Die außergerichtlichen Kosten der Betroffenen im Beschwerdeverfahren und im Verfahren der weiteren Beschwerde fallen der Antragstellerin zur Last.

G r ü n d e .

I.

Die Betroffene, eine ghanaische Staatsangehörige, reiste nach eigenen Angaben am 28.11.2001 mit einem bis 2010 gültigen ghanaischen Reisepass, aber ohne Visum oder Aufenthaltsgenehmigung von Belgien aus nach Deutschland ein. In H......., wo seit Jahren ihre Mutter lebt, suchte sie um Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung nach, die ihr bestandskräftig versagt wurde. Für den Fall, dass sie nicht bis zum 14.07.2002 ausgereist sein sollte, wurde ihr die Abschiebung angedroht. Nach diesem Zeitpunkt verließ sie H.........., ohne der Ausländerbehörde ihren Aufenthalt mitzuteilen. 

Am 22.07.2003 beantragte die Betroffene bei der Ausländerbehörde - unter einem Aliasnamen - eine Duldung, die ihr bis zum 22.08.2003 erteilt, aber nach Feststellung ihrer wahren Identität widerrufen wurde. Am 13.08.2003 wurde sie in Kiel festgenommen. Durch Beschluss des Amtsgerichts Kiel vom selben Tage wurde gegen sie Sicherungshaft bis zum 13.10.2003 angeordnet. Die dagegen gerichtete sofortige Beschwerde und die weitere sofortige Beschwerde blieben erfolglos.

Nach Anordnung der Sicherungshaft wurde die Betroffene in die Zentrale Abschiebehafteinrichtung des Landes Brandenburg in Eisenhüttenstadt verbracht. Unter dem 07.10.2003 beantragte die Antragstellerin, die Sicherungshaft bis zum 10.11.2003 zu verlängern, weil der vorbereitete Termin zur Vorführung der Betroffenen bei der ghanaischen Botschaft zum Zwecke der Beschaffung von Heimreisedokumenten von der Botschaft auf den 22.10.2003 verschoben worden sei. Durch Beschluss vom 09.10.2003 gab das angerufene Amtsgericht Kiel das Verfahren an das Amtsgericht Eisenhüttenstadt ab, das das Verfahren durch Beschluss vom 10.11.2003 * übernahm.

Durch Beschluss vom 13.10.2003 ordnete das Amtsgericht       Eisenhüttenstadt die Verlängerung der Sicherungshaft bis zum 10.11.2003 an. Die dagegen gerichtete sofortige Beschwerde hat das Landgericht durch Beschluss vom 4. November 2003 zurückgewiesen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die weitere sofortige Beschwerde, mit der die Betroffene die Aufhebung der angefochtenen Entscheidungen und die Feststellung erstrebt, dass die Freiheitsentziehung in dem angeordneten Zeitraum der Verlängerung rechtswidrig war.

Dieses Rechtsmittel ist am 02.12.2003 beim Senat eingegangen. Mehrfache Versuche des Senatsvorsitzenden am 03. und 04.12.2003, die Ausländerbehörde in H........... telefonisch zu erreichen, um ihr das rechtliche Gehör zu gewähren, sind erfolglos geblieben.

Zwischenzeitlich hatte die Antragstellerin durch Antrag vom 06.11.2003 beim Amtsgericht Eisenhüttenstadt die erneute Verlängerung der Sicherungshaft bis zum 08.12.2003 beantragt mit der Begründung, dass ein geeignetes Heimreisedokument von der ghanaischen Botschaft bisher nicht ausgestellt wurde und damit auch nicht bis zum "o.a. Datum" zu rechnen sei. Das Amtsgericht Eisenhüttenstadt hat durch Beschluss vom 07.11.2003 dem Antrag entsprochen und die Verlängerung der Sicherungshaft bis zum 08.12.2003 angeordnet. Die dagegen gerichtete sofortige Beschwerde hat das Landgericht durch Beschluss vom 24. November 2003 zurückgewiesen. 

II.

Die weitere sofortige Beschwerde ist zulässig, §§ 27, 29 FGG, 103 Abs. 2 AuslG, 3 Abs. 2 FEVG, und mit dem jetzt noch verfolgten Ziel der Feststellung der Rechtswidrigkeit der an ihr in der Zeit vom 13.10.2003 bis 10.11.2003 vollzogenen Sicherungshaft (vgl. dazu BVerfG FGPrax 2002, 137) begründet. Die angefochtene Entscheidung beruht auf einer Verletzung des Gesetzes, §§ 27 FGG, 546 ZPO n.F.

1.   Der erkennende Senat entscheidet wegen der Dringlichkeit der Angelegenheit, die sich aus der zwischenzeitlich erneut verlängerten Sicherungshaft und deren Ablauf in wenigen Tagen, ohne eine schriftsätzliche Stellungnahme der Antragstellerin abzuwarten, der die Beschwerdeschrift am 02.12.2003 zugesandt worden ist. Die Versuche des Senatsvorsitzenden, die Ausländerbehörde fernmündlich anzuhören, sind gescheitert, weil die Anrufe unter der aktenkundigen Telefonnummer nicht angenommen worden sind.

2.   Es mag offen bleiben, ob die Abgabe des Verfahrens vom - an sich zuständigen - Amtsgericht Kiel an das Amtsgericht      Eisenhüttenstadt verfahrensordnungsgemäß war, woran deshalb Zweifel bestehen, weil die Betroffene vor der Abgabe nicht angehört worden ist. Auf der Gehörsverletzung beruht letztlich die angefochtene Entscheidung nicht.

3.   Das Amtsgericht und das Landgericht haben § 57 Abs. 2 S. 4 AuslG nicht richtig angewandt. 

Zwar steht - für den Senat bindend - fest, dass die Betroffene vollziehbar ausreisepflichtig ist. Ob die Vorinstanzen die genügenden tatsächlichen Feststellungen für den angenommenen Haftgrund des § 57 Abs. 2 Nr. 4 oder 5 AuslG getroffen haben, mag dahinstehen, weil nach den getroffenen tatsächlichen Feststellungen jedenfalls der Haftgrund des § 57 Abs. 2 Nr. 1 AuslG vorliegt. 

Amts- und Landgericht haben aber nicht ausreichend bedacht, dass nach § 57 Abs. 2 S. 4 AuslG die Sicherungshaft unzulässig ist, wenn feststeht, dass die Abschiebung nicht innerhalb der nächsten 3 Monate durchgeführt werden kann, sofern nicht die Verzögerung auf Gründen beruht, die der Betroffene zu vertreten hat. Ohne ausreichende tatsächliche Feststellungen - die wegen des Ablaufs der angeordneten verlängerten Haft auch nicht mehr zu treffen sind - haben die Vorinstanzen angenommen, die Ausländerbehörde habe dem Beschleunigungsgebot genügt und die Betroffene habe die Gründe der Verzögerung zu vertreten.

Schon der Verlängerungsantrag der Behörde genügte nicht den mit Rücksicht auf § 57 Abs. 2 S. 4 AuslG notwendigen Anforderungen. Angaben darüber, für wann die Abschiebung der Betroffenen vorgesehen war, enthielt er nicht. Die Begründung, der Termin zur Vorstellung der Betroffenen bei der ghanaischen Botschaft sei von der Botschaft verschoben worden, ist unzureichend, weil die Notwendigkeit einer solchen Vorstellung nicht hinreichend begründet ist. Die Betroffene ist Inhaberin eines gültigen Reisepasses ihres Heimatlandes, was sich aus dem eigenen Vorbringen der Antragstellerin ergibt. Die Notwendigkeit der Beschaffung von Personalersatzpapieren erschließt sich deshalb nicht, jedenfalls nicht ohne weiteres. Nach den Angaben der Betroffenen soll sich ihr Pass bei ihrer Mutter in H......... befinden. Darüber, dass die Behörde bei der Mutter - vergeblich - Nachforschungen angestellt hätte, enthalten die Angaben der Antragstellerin nichts. Die Betroffene selbst ist nach Eisenhüttenstadt verbracht worden, ohne dass ihr Gelegenheit gegeben wurde, den Pass selbst bei ihrer Mutter abzuholen. Die Annahme des Landgerichts, die Betroffene habe "die (bisherige) Nichtausstellung eines Heimreisedokuments selbst verursacht", ist - mithin - von tatsächlichen Feststellungen nicht gedeckt. Sie ist danach bei ihren Anhörungen ersichtlich auch nicht gefragt worden. Dabei kann es dahinstehen, ob die Betroffene überhaupt verpflichtet sein könnte, selbst aktiv auf die Herbeischaffung ihres Reisepasses hinzuwirken. Eine "Unterdrückung" ihres Passes, wie sie das Amtsgericht in der - dem Senat (noch) nicht angefallenen - Entscheidung vom 07.11.2003 angenommen hat, ist erst recht nicht festgestellt. 

III.
Eine Entscheidung über die Gerichtskosten des Verfahrens ist nicht veranlasst, §§ 14, 15 FEVG.

Die Auslagenentscheidung beruht auf § 16 FEVG, weil sich herausgestellt hat, dass der Antrag auf die - mit den Rechtsmitteln angegriffene - Verlängerung der Sicherungshaft von vornherein unbegründet. war.

Die Festsetzung eines Beschwerdewertes ist nicht veranlasst (§§ 14 FEVG, 112 BRAGO.

* richtig: 11.10.2003

--

Diesseits in das Internet eingestellt am 02.01.2004.
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